
Anlage 2

Blatt 2

Verwendung der ungewollten Gebührenüberschüsse/Fehlbeträge,

die gesetzlich vorgetragen werden müssen

Restüberschuss aus 2011 946.548,62 €

Überschuss 2012 529.035,17 €

Vortrag in Gbb* 2014 700.000,00 €

verbleibender Überschuss 775.583,79 €

* Gbb = Gebührenbedarfsberechnung


